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•  alle Entsorgungstermine: Restmüll, Gelber Sack und Co. 
•  Filter- und Suchfunktionen rund um das Thema Abfall
•  individuelle Erinnerungen via Push- und Popupmitteilungen
•  Zugri� auf ein umfangreiches Abfall-ABC mit Suchfunktion
•  Übersicht über die Ausgabestellen von Abfallsäcken
•  Änderungsmitteilungen bei Entsorgungsterminen 
•  direkter Zugri� auf alle Antragsformulare
•  und vieles mehr...
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Internet: www.lra-sm.de
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Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,    

heute überreichen wir Ihnen die neue Abfallfibel – den Entsorgungskalender 
in einem modernen, überarbeiteten Format.

Sie werden bemerken, dass darin keine Entsorgungstermine mehr abge-
druckt sind. Stattdessen finden Sie die Abfuhrtermine ab dem 1. Januar 
2025 bequem und aktuell in unserer Abfall-App, auf unserer Website oder 
direkt per QR-Code auf der Titelseite dieses Heftes.

Der Grund dafür ist einfach: Immer mehr Menschen nutzen bereits unsere 
digitalen Angebote, um die aktuellen Abfuhrtermine einzusehen. So können 
wir nicht nur Papier sparen, sondern auch bei kurzfristig notwendigen Ände-
rungen der Tourenplanung flexibel und umgehend reagieren. Dies spart Res-
sourcen und vermeidet unnötigen Papierverbrauch – ein Schritt in Richtung 
einer nachhaltigeren Zukunft.

Zudem sind Sie mit den digitalen Terminübersichten immer auf dem aktu-
ellsten Stand und werden über unsere Abfall-App immer bequem daran 
erinnert, wann der nächste Abfuhrtermin ansteht. Wir danken Ihnen für Ihr 
Verständnis und Ihre Mithilfe bei dieser umweltschonenden Neuerung.

Eine weitere Änderung steht ebenfalls bevor: Ab 2025 wird im gesamten Landkreis die Biotonne eingeführt. Dies 
geschieht aufgrund gesetzlicher Vorgaben zur Trennung und Verwertung von Bioabfällen. Alle Grundstückseigentümer 
wurden bereits angeschrieben und konnten sich gegebenenfalls für eine Befreiung von der Biotonne entscheiden, 
sofern Eigenkompostierung erfolgt oder genügend Fläche für die Komposterde vorhanden ist. Genauere Informationen 
dazu finden Sie unter www.lra-sm.de/biotonne oder in den lokalen Medien.

Ab Januar 2025 tritt zudem eine angepasste Abfall- und Gebührensatzung in Kraft. Neben den aktuellen Informationen 
in dieser Abfallfibel finden Sie alle Details auch online und in unserer kostenlosen Abfall-App.

Falls Sie Fragen oder Anmerkungen haben, wenden Sie sich gerne an das Servicecenter der Kreiswerke Schmalkal-
den-Meiningen unter der Telefonnummer 03683 4091 0 oder per E-Mail an kontakt@kwsm.de.

Mit herzlichen Grüßen, 

Ihre Peggy Greiser

Landrätin des Landkreises Schmalkalden-Meiningen
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Neuigkeiten/Änderungen ab 2025
• neue Abfallsatzung und Abfallgebührensatzung
• Einführung der Biotonne
• alle Entsorgungstermine ab jetzt nur noch online:

1. Abfall-App: 
Installieren Sie die kostenlose Abfall-App SM-MGN (ATURIS) auf Ihrem Handy. Unter der jeweiligen Entsor-
gungsadresse haben Sie alle Entsorgungstermine, auch mit Erinnerungsfunktion schnell im Blick. Änderungen 
innerhalb der Tourenplanung während des Kalenderjahres werden automatisch berücksichtigt.

2. Abfallkalender im Internet:
Im Internet ist der Abfallkalender unter www.schmalkalden-meiningen.hausmuell.info abrufbar. Im Suchfeld 
einfach den Wohnort/Ortsteil/Straße eingeben. Daraufhin werden alle Entsorgungstermine angezeigt. Bei Bedarf 
kann auch ein persönlicher Ausdruck erstellt werden. Bitte beachten, dass bei nachträglichen Änderungen 
innerhalb der Tourenplanung ein erneuter Ausdruck erforderlich ist. 

Oder einfach den QR-Code auf der Titelseite (unten rechts) scannen:
Hier werden Sie automatisch auf die Internetseite mit den Entsorgungsterminen geleitet. Im Suchfeld einfach 
den Wohnort/Ortsteil/Straße eingeben. Daraufhin werden alle Entsorgungstermine angezeigt.
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Ansprechpartner, Telefonnummern und Öffnungszeiten

Landratsamt Schmalkalden-Meiningen: Infos unter www.lra-sm.de
Fachdienst Abfall und Altlasten, Geschäftsstelle: Tel.: 03693 485 - 8368
Öffentlichkeitsarbeit, Abfallfibel, Widerspruchsstelle: Tel.: 03693 485 - 8369
Entsorgungsanträge Deponie: Tel.: 03693 485 - 8362 
 Fax: 03693 485 - 8398
 E-Mail: fd.abfall@lra-sm.de

Zweckverband für Abfallwirtschaft Südwestthüringen/ Infos unter www.zast.info
Restabfallbehandlungsanlage (RABA)
Am Schießstand 15, 98544 Zella-Mehlis Tel.: 03682 47880

Abfuhr Gelber Wertstoffsack/ Infos unter
Gelbe Tonne/Hohlglas www.remondis-entsorgung.de
Remondis GmbH & Co. KG, Standort Langewiesen Tel.: 0800 1223255

SSR Schmalkalden Stadtreinigung GmbH Infos unter www.ssr-gmbh.de
Zertifizierter Entsorgungsfachbetrieb Tel.: 03683 69290

Folgende Abfälle können kostenfrei im haushaltsüblichen Maß an den
Wertstoffhöfen abgegeben werden:
• Elektro- und Elektronikaltgeräte
 (inklusive Altkühlgeräte bis 400 Liter)
• Leuchtstoffröhren/Energiesparlampen/LEDs
• Tonerpatronen/Kartuschen/Trommeleinheiten
• Leichtverpackungen
• Speise- und Frittieröle (nur aus Privathaushalten)
• Speise- und Frittierfette (nur aus Privathaushalten)

• Batterien 
• Hohlglas
• Papier/Pappe/Kartonagen
• PU-Schaumdosen
• CDs und DVDs (ohne Hüllen)
• Haushaltsschrott

Wertstoffhöfe (WH)*:
WH und Deponie Meiningen, 5. Tongraben 1

Montag-Freitag: 07:00-16:30 Uhr
Samstag (für Privatpersonen): 09:00-11:30 Uhr

WH Zella-Mehlis, Heinrich-Ehrhardt-Straße 82c
Montag: geschlossen
Dienstag: 09:00-16:00 Uhr
Mittwoch, Donnerstag: 13:00-16:00 Uhr
Freitag: 13:00-18:00 Uhr
Samstag (April-Oktober): 10:00-16:00 Uhr

WH Schmalkalden, An der Asbacher Str. 16
Montag: geschlossen
Dienstag, Mittwoch, Freitag: 10:00-14:00 Uhr
Donnerstag: 14:00-18:00 Uhr
Samstag: 09:00-14:00 Uhr

WH Kaltennordheim, In der Aue 20
Montag: geschlossen
Dienstag, Donnerstag: 08:00-12:00 Uhr
Mittwoch, Freitag: 14:00-18:00 Uhr
Samstag: 08:00-12:00 Uhr 

* Die Öffnungszeiten für alle Wertstoffhöfe gelten unter Vorbehalt. Sonntags sowie an gesetzlichen Feier-
  tagen sind die Wertstoffhöfe sowie die Deponie in Meiningen geschlossen.
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Hinweise zur Abfallentsorgung im Landkreis Schmalkalden-Meiningen
1. Abfall
Abfälle sind alle beweglichen Sachen, deren sich ihr Besitzer entledigt, entledigen will oder entledigen muss. Der 
Landkreis Schmalkalden-Meiningen ist öffentlich-rechtlicher Entsorgungsträger (örE) und betreibt zu diesem Zweck 
Abfallentsorgungseinrichtungen, darunter die Deponie Meiningen mit Wertstoffhof sowie für die öffentliche Abfallent-
sorgung weitere Anlagen Dritter.

1.1. Abfälle aus Haushaltungen oder ähnlich bewohnten Grundstücken
1) Abfälle zur Verwertung und Abfälle zur Beseitigung sind, insofern diese aus Haushaltungen stammen, grundsätzlich 

vom Abfallerzeuger dem örE zu überlassen. Gleiches gilt für unbewohnte oder vorübergehend genutzte Grundstücke. 
Ausnahme bilden hierbei jene Abfälle, insbesondere organische Abfälle des Siedlungsabfalls, die fachgerecht eigen-
kompostiert werden können oder gemäß Abfallsatzung von der öffentlichen Abfallentsorgung ausgeschlossen sind.

2) Auf jedem anschlusspflichtigen Grundstück ist durch die entsprechende Anzahl von Restmüllbehältern zu gewähr-
leisten, dass für jede auf dem Grundstück gemeldete oder lebende Person mindestens ein Behältervorhaltevolu-
men von 400 Litern pro Person und Jahr zur Verfügung steht. Für jede auf dem Grundstück lebende Person wird 
ein Mindestentleerungsvolumen von 240 Litern pro Jahr berechnet (bei Eigenkompostierung und/oder Nutzung 
einer Biotonne). Bei Überschreitung des Mindestentleerungsvolumens wird das tatsächliche Entleerungsvolumen 
zugrunde gelegt. 

Änderungen (z.B. Personenanzahl/Eigentumsänderungen) sind durch den Anschlusspflichtigen unverzüglich 
und unaufgefordert schriftlich und unter Vorlage von Nachweisen mitzuteilen (z.B. per Antrag Seite 15). Auch 
bei der Beantragung von Sperrmüll sind die auf dem Grundstück lebenden Personen wahrheitsgemäß anzuge-
ben. Meldungen nur beim Einwohnermeldeamt sind nicht ausreichend. 

3) Die Abfallentsorgungsgebühr unterteilt sich in eine personenbezogene Grundgebühr, in eine Leistungsgebühr für 
die Benutzung der Restmüllbehälter und in eine Gebühr für die Benutzung der Bioabfallbehälter. Die Grundgebühr 
umfasst:

• Kosten für die Gestellung, Wartung und Instandhaltung der Abfallbehälter
• anteilige Vorhaltekosten für Einsammeln und Transport von Restmüll und Bioabfall sowie 
• das Einsammeln, Entsorgen bzw. Verwerten von 

- Sperrmüll 
- Schadstoffen
- Pflanzenabfällen 
- Alttextilien/Altkleider/Schuhe
- Altpapier
- Schrott
- Elektro- und Elektronikaltgeräten (ohne Entsorgung)

• Kosten für die Betreibung der Wertstoffhöfe sowie den Verwaltungsaufwand. 

4) Die Leistungsgebühr wird für die anteilige Einsammlung, den Transport und die Entsorgung des Restmülls erho-
ben. Die Gebühr für die Benutzung der Bioabfallbehälter wird für die anteilige Einsammlung, den Transport und die 
Entsorgung des Biomülls erhoben. 

1.2. Abfälle aus anderen Herkunftsbereichen (Gewerbe)
Für Abfälle zur Beseitigung aus anderen Herkunftsbereichen besteht ebenfalls Überlassungspflicht an den Landkreis. 
Eine Entsorgungspflicht für den Landkreis besteht aber auch für andere Abfälle (Abfälle zur Verwertung), wenn diese 
vom Abfallerzeuger überlassen werden oder überwiegende öffentliche Interessen eine Überlassungspflicht erfordern.

Die Gebühr unterteilt sich in eine Behältergrundgebühr und Leistungsgebühr für Restmüll. 
Die Behältergrundgebühr und die Leistungsgebühr für Restmüll umfasst die unter Punkt 1.1. Abs. 3 und 4 genannten 
Kosten im haushaltsüblichen Maß für Behälter bis 240 Liter. Für 1.100 Liter Behälter umfasst die Behältergrundgebühr 
und die Leistungsgebühr nur Kosten für Vorhaltung, Einsammeln, Transport und Entsorgung von Restmüll, Gestellung, 
Wartung und Instandhaltung der Restmüllbehälter sowie den Verwaltungsaufwand. 

2. Abfallbehälter 
Die Abfallbehälter sind Eigentum des Landkreises Schmalkalden-Meiningen. Alle aufgestellten Behälter sind mit einem 
elektronischen Datenträger (Transponder) versehen und standortbezogen registriert. Bei einer An-, Um- oder Abmel-
dung eines Abfallbehälters sind folgende Hinweise zu beachten:

• Diese obliegt beim privaten Haushalt immer dem Grundstückseigentümer oder dinglich Nutzungsberechtigten 
und beim Gewerbe neben dem Eigentümer, dem Inhaber oder Vertretungsberechtigten des Betriebes oder der 
Einrichtung.

• Sie ist grundsätzlich schriftlich mittels Vordruck (siehe Seite 15/16) oder formloser Niederschrift bei den Kreiswer-
ken Schmalkalden-Meiningen GmbH zu beantragen.

• Bei einem Wegzug ist der Abfallbehälter, insofern dieser nicht mehr genutzt wird, rechtzeitig abzumelden und 
zur Abholung bereitzustellen. Bei Abholung eines abgemeldeten Behälters muss dieser im geleerten Zustand 
bereitgestellt werden. Sollte dieser auch nur zum Teil gefüllt sein, erfolgt die Berechnung einer Entleerung. Das 
Mitnehmen eines Behälters ist grundsätzlich untersagt!

• Für den Ersatz eines, durch unsachgemäße Handlung des Benutzers zerstörten, unbrauchbar gewordenen oder 
verloren gegangenen Behälters werden Gebühren nach der Abfallgebührensatzung erhoben. Gleiches gilt für den 
Umtausch von Abfallbehältern, ohne Änderung der Personenzahl, in eine andere Behältergröße. 

• Sollte aufgrund eingestampfter oder festgefrorener Abfälle keine vollständige Entleerung erfolgt sein, besteht kein 
Anspruch auf gebührenfreie Nachentsorgung oder Gebührenminderung. Gleiches gilt für die nicht rechtzeitige Be-
reitstellung der Abfallbehälter zur Abfuhr. Die Abfallbehälter müssen am Abfuhrtag bis 6.00 Uhr mit geschlossenem 
Deckel bereitstehen.

• Sollen Behältnisse nicht entleert werden, so hat der Benutzer selbst die Behältnisse so zu kennzeichnen (z.B. 
durch Wegnehmen oder Verschließen der Tonne), dass die mit der Entsorgung Beauftragten dies eindeutig erken-
nen können. Im Zweifel gehen durchgeführte Entleerungen zu Lasten des Benutzers.

3. Restmüll
Restmüll (Abfälle zur Beseitigung) ist der Teil des Hausmülls ohne Sperrmüll, Wertstoffe und Schadstoffe, der nicht 
verwertbar ist und zur Beseitigung überlassen wird.
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Hinweise zur Abfallentsorgung im Landkreis Schmalkalden-Meiningen
4. Bioabfälle
Bioabfall ist der Teil des Abfalles, welcher biologisch abbaubar ist. Hierzu zählen z.B. Lebensmittel- und Speisereste, 
Obst- und Gemüsereste, Tee- und Kaffeesatz, Blumen- und Pflanzenreste, Federn, Haare, Holzwolle, Sägemehl und 
andere biologisch abbaubare Abfälle wie Strauch- und Baumschnitt sowie Grasschnitt, Heu und Laub.

4.1. Erfassung über die Biotonne 
Bereits seit 2015 ist nach dem Kreislaufwirtschaftsgesetz eine getrennte Erfassung des Bioabfalls gesetzlich vorge-
schrieben, damit das wertvolle 
Biogut nicht in der Restmüll-
tonne landet, sondern getrennt 
gesammelt und verwertet wer-
den kann. Die Restmülltonne 
wird somit entlastet und jeder 
Bürger leistet einen wichtigen 
Beitrag zum Umweltschutz. 
Die Analysewerte im Landkreis 
Schmalkalden-Meiningen der 
Jahre 2021 und 2022 belegen, 
dass im Restmüll weiterhin 
über 40 Prozent organische 
Abfälle enthalten sind. Zur 
getrennten Erfassung hat der 
Kreistag beschlossen, die Bio-
tonne für private Haushaltun-
gen einzuführen. 

Behälterstellung: 
Auf jedem anschlusspflichtigen Grundstück ist grundsätzlich für private Haushaltungen ein Bioabfallbehälter vorzuhal-
ten. Vom Anschluss- und Benutzungszwang eines Bioabfallbehälters kann befreit werden, wer Bioabfälle vollständig 
auf den im Rahmen der privaten Lebensführung genutzten Grundstücke ordnungsgemäß und schadlos verwertet. 
Hierfür muss ein Komposter bzw. Komposthaufen sowie eine bewirtschaftete Aufbringungsfläche auf dem betreffenden 
Grundstück von mindestens 25m² je Person vorhanden sein (Erklärung siehe Seite 17). Der Anschlusspflichtige hat 
die Eigenverwertung schriftlich zu erklären und nachzuweisen, dass die geforderten Kriterien erfüllt werden, unter 
anderem durch Dokumentation der Grundstücksfläche und Ablichtungen der Kompostiereinrichtungen. 

Behälterabholung, Behältergrößen:
Die Abholung der Bioabfälle erfolgt alle 2 Wochen im Holsystem, jedoch nur in den zugelassenen Behältern:  80 Liter, 
120 Liter, 240 Liter, 660 Liter 
Ziel der Biotonne ist es, Bioabfall stofflich und energetisch optimal zu verwerten. Das gelingt nur mit einer hohen Qua-
lität, d. h. Bioabfall mit einer sehr geringen Störstoffquote. 

Was gehört in die Biotonne und was nicht?

In die Biotonne gehören

nicht in die Biotonne gehören

� Gemüse- und Obstschalen 
� Speisereste, gekocht und roh 
� Fisch- und Fleischreste
� Lebensmittelreste
� Kaff eesatz, -fi lter, Teebeutel
� Nuss- und Eierschalen
� Milchprodukte (nicht fl üssig)
� Hecken- und Rasenschnitt

� Plastik, Plastiktüten  
� Glas
� Metall
� Verpackungen
� Leder und Bekleidung
� Windeln
� Staubsaugerbeutel
� Katzenkot, sonstiger Tierkot

� Medikamente
� Papier, Pappe und Zeitschriften
� Reste von Tabak, z.B. Asche
� Holzprodukte und Holzwolle
� Steine (aus dem Garten)

Zum Sammeln feuchter Bioabfälle:

� Küchenkrepp, Papiersammeltüten
� Zeitungspapier

Aus Biomüll wird wertvoller Biokompost und CO₂-neutrale Bioenergie. 
Sammel Bioabfall und leiste Deinen Beitrag zum Klimaschutz. 
Mehr zum Thema unter wirfuerbio.de/was-darf-rein

alle biologischen Abfälle aus der Küche, wie zum 
Beispiel Essensreste oder verdorbene Lebensmittel.

alle Abfälle, die nicht biologischen Ursprungs sind, 
wie zum Beispiel Plastik, Glas, Metall oder Papier.

Mach mit und sei #wirfuerbio.
Ausschneiden und in der Nähe 
Deiner Mülleimer aufhängen.

 �

Grundsätzlich sollen nur organische Abfälle aus der Küche und aus dem Garten entsorgt werden. Es dürfen keine Kunststoffbeutel in die Biotonne gegeben werden. Wird der Bioabfall in der Küche in einem Kunststoffbeutel 
erfasst, muss dieser in die Biotonne entleert und der Kunststoffbeutel separat über die Restmülltonne entsorgt werden. Sehr feuchte Bioabfälle können in Zeitungspapier verpackt in die Biotonne gegeben werden. Damit wird 
die Geruchsbildung minimiert, Feuchtigkeit gebunden und im Winter ein Anfrieren der Bioabfälle verhindert.

Weitere Informationen zur Biotonne finden Sie unter www.lra-sm.de/biotonne.

Ab jetzt gibt’s bei 
uns die Biotonne.

Alle Infos unter www.lra-sm.de/biotonne
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Hinweise zur Abfallentsorgung im Landkreis Schmalkalden-Meiningen
Was ist eine Behältergemeinschaft?
Die Biotonne kann auch durch zwei Anschlusspflichtige gemeinsam genutzt werden. Die Grundstücke müssen sich 
in unmittelbarer räumlicher Nähe zueinander befinden. Es dürfen weiterhin grundsätzlich maximal zwei benachbarte 
Eigentumswohnungen des gleichen Grundstückes eine Behältergemeinschaft bilden. 

Die Behältergemeinschaft ist durch die Anschlusspflichtigen gemeinsam schriftlich (siehe Seite 18) zu beantragen 
und ein Verantwortlicher festzulegen.  Nach Prüfung und Genehmigung des Antrages wird der Bioabfallbehälter dem 
Verantwortlichen zugeordnet und die Aufstellung des Behälters auf dessen Grundstück veranlasst. 

Was ist ein Biofilterdeckel und wo erhalte ich diesen?
Der Filterdeckel besteht aus einem Biofiltermaterial aus Kokosfaser, welches mit Mikroorganismen und Enzymen ver-
sehen ist. Diese wandeln entstehende Faulgase in geruchsneutrale Luft um. Zusammen mit dem entstehenden Kon-
denswasser binden sie gesundheitsgefährdende Schimmelpilzsporen in der Tonne. Überschüssige Flüssigkeit kann 
entweichen. Des Weiteren ist der Filterdeckel mit einer Dichtung versehen. Dadurch wird das Eindringen von Fliegen 
und die Entstehung von Maden verhindert. 

Standardmäßig ist die Biotonne nicht mit einem Filterdeckel ausgestattet. Bei einem schattigen Behälterstandort und 
regelmäßiger Entleerung ist ein Filterdeckel i.d.R. nicht erforderlich. Bei Bedarf bzw. sonnigen Standorten besteht je-
doch die Möglichkeit, einen Biofilterdeckel käuflich zu erwerben. Bitte wenden Sie sich hierzu direkt an die Kreiswerke 
Schmalkalden-Meiningen GmbH (Tel.: 03683 4091 0, E-Mail: kontakt@kwsm.de). 

4.2. Eigenkompostierung
Eigenkompostierung ist eine Art der Verwertung und das älteste, einfachste Recyclingverfahren überhaupt.
Wertvolle organische Materialien werden zersetzt und durch Pflanzen und Tiere wiederverwertet. Folgendes ist bei der 
Eigenkompostierung zu beachten: 

• Legen Sie das Kompostmaterial niemals in eine Grube. Durch die fehlende Luftzufuhr kommt es zu Fäulnis und 
Geruchsbelästigung.

• Verwenden Sie keine luftdicht schließenden Behälter.
• Setzen Sie Kompostmieten nicht auf Stein oder Beton auf, sonst geht der „Erdanschluss“ verloren.
• Als Standorte eignen sich schattige oder halbschattige Plätze.
• Die untere Schicht (20-25cm) sollte aus grobem Material, z.B. Strauchschnitt bestehen. Darauf kommen dann 

schichtweise oder gemischt die feineren Stoffe. Grasschnitt (nur angewelkt) sollte wegen Fäulnisgefahr nur dünn 
eingestreut werden.

• Normale Gartenerde, Komposterde oder andere Verrottungshilfen sollten nur dünn aufgestreut, durchmischt und 
eventuell angefeuchtet werden.

• Küchenabfälle sind stets gut mit Erde abzudecken.
• Trockenheit ist zu vermeiden und die Kompostmieten sind wegen Fäulnisgefahr nicht zu groß aufzusetzen. 
• In einer Kompostmiete garantiert regelmäßiges Umsetzen eine gute Luftzufuhr und fördert den Rotteprozess. 
• Zur Förderung der Wärmeentwicklung die Miete abdecken.

4.3. Annahme von Grün-, Strauch- und Baumschnitt 
Pflanzenabfälle, wie z.B. Grün-, Strauch- und Baumschnitt, die nicht kompostiert oder nicht in den  bereitgestellten Bio-
abfallbehältern erfasst werden, werden an den Grünschnittsammelplätzen nach ortsüblicher Bekanntgabe der Stadt/
Gemeinde im Bringsystem entsorgt. 

Pflanzenabfälle zur Annahme sind z.B.:
• Grasschnitt (nur im angetrockneten Zustand)
• Baum- und Strauchschnitt (max. Länge 4 m, max. Ast- und Stammdurchmesser 10 cm)
• völlig abgeleerte Weihnachtsbäume
• Kartoffelkraut, Laub/Blattabfälle

Folgende Abfälle sind nicht als Pflanzenabfälle zur Abgabe anzusehen:
• Lebensmittelreste, Schlachtabfälle, alle Abfälle in flüssiger Form
• Obstabfälle/Fallobst (Eigenkompostierung bzw. große Mengen über Kompostieranlage)
• Baumstümpfe, Wurzeln, Schnittholz, Balken, Bretter, Fenster, Türen oder Zäune 
• Kleinviehmist, Sägespäne 

Jeder Einzelne kann durch bewusste Mülltrennung einen Beitrag zum Umweltschutz leisten.
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Hinweise zur Abfallentsorgung im Landkreis Schmalkalden-Meiningen
5. Sperrmüll, Schrott, Elektro- und Elektronikaltgeräte (inkl. Altkühlgeräte)
5.1. Sperrmüll
Sperrmüll ist Abfall, der nicht in die normale Restmülltonne passt. Dazu gehören Dinge, die nicht fest mit einem Ge-
bäude verbunden sind und auch nach dem Zerkleinern nicht in die Restmülltonne passen. Beispiele für Sperrmüll sind 
Möbel, Teile von Möbeln, Matratzen, Teppiche, Kunststoffkisten, Körbe, Koffer, Betten und Kissen.

Holsystem:
Sperrmüll wird auf Antrag des Grundstückeigentümers bzw. Hausverwaltung oder Firmeninhaber bzw. Bevollmächtigte 
max. zweimal im Jahr von angeschlossenen bewohnten und gewerblich genutzten Grundstücken (nur wenn das Ge-
werbe mit 80, 120 und/oder 240 Liter Restmüllbehältern angeschlossen ist) und nach schriftlicher Terminbestätigung 
vor den jeweiligen Grundstücken (bei Anfahrbarkeit) bzw. Stellplätzen abgeholt. Einzelne Gegenstände im Sperrmüll 
dürfen ein Höchstgewicht von 50 kg und eine Abmessung von 2 m x 1 m x 1 m nicht überschreiten. Beim Schrott ist eine 
Längenbegrenzung von 3 m pro Gegenstand vorgeschrieben. Das Gesamtvolumen wird beim Sperrmüll im zerlegten 
Zustand auf eine Menge von 3 m³ (z.B. 3 m breit x 1 m hoch x 1 m tief) pro Grundstück und Abfuhr (= haushaltsübliches 
Maß bzw. Freimenge) beschränkt. Eine Anmeldung von je 3 m³ ist zweimal pro Jahr möglich oder 6 m³ einmal pro Jahr. 

Bitte beachten:
• Zu entsorgende Mengen gewissenhaft einschätzen, damit die Sperrmülltouren so optimal wie möglich geplant 

werden können und die Entsorgung rechtzeitig (mind. 4-6 Wochen vorher) beantragen. 
• Der Antrag ist bei den Kreiswerken SM-MGN GmbH (Obertshäuser Platz 1 in 98617 Meiningen) schriftlich (Antrag 

siehe Seite 21), formlos oder per E-Mail: sperrmuell@kwsm.de zu stellen. Es erfolgt keine Eingangsbestätigung. 
Der genaue Abfuhrtermin wird ca. eine Woche vor der Abfuhr schriftlich mitgeteilt. 

• Für das laufende Jahr sind die Anträge bis spätestens 30.11. des Jahres zu stellen. Anträge, die ab 01.12. einge-
hen, werden als Antrag für das Folgejahr gewertet

• Ein Grundstück kann max. zweimal pro Jahr angemeldet werden. Auf dem Antrag ist die aktuell gültige Personen-
anzahl für das Grundstück anzugeben. 

• Bitte erst am Vorabend der Sammlung vor dem Grundstück (dem Grundstück zuordenbar) bereitstellen. 
• Sollte Ihr Grundstück nur eingeschränkt anfahrbar sein und Sie keinen Stellplatz nutzen, werden die unter Punkt 

5.1. aufgeführten Abfälle auf Antrag (siehe Seite 21) mit einem Multicar (einmal pro Jahr max. 2,5m³) abgeholt. 
Es ist darüber hinaus nur noch eine weitere gebührenfreie Anlieferung an den Abfallentsorgungsanlagen bis max. 
3,5m³ (bzw. 525 kg) mit Anlieferschein (siehe Seite 23) möglich.

Bringsystem:
Sperrmüll aus privaten angeschlossenen Haushaltungen (außer: Großwohnanlagen), kann auch im Bringsystem an 
den Wertstoffhöfen (siehe Seite 4) oder bei der Restabfallbehandlungsanlage in Zella-Mehlis gebührenfrei unter fol-
genden Bedingungen abgegeben werden: 

• vor der Sperrmüllanlieferung ist ein Anlieferschein (mit Angabe der Menge) schriftlich oder elektronisch zu bean-
tragen (siehe Seite 23)

• unter Vorlage des Anlieferscheines u. Ausweises ist die Anlieferung wie folgt möglich:
a)   einmal im Jahr bis max. 3 m³ (bzw. 450 kg) Sperrmüll; damit reduziert sich die Abholung von Sperrmüll am 
Grundstück auf 3 m³ pro Jahr oder
b)   zweimal im Jahr bis je max. 3 m³ (bzw. 450 kg) Sperrmüll oder einmal im Jahr bis max. 6 m³ (900 kg) Sperrmüll; 
damit entfällt die Sperrmüllabholung am Grundstück gänzlich 

Sperrmüllübermengen sind sowohl im Hol-, als auch im Bringsystem gebührenpflichtig.

Nicht zum Sperrmüll gehören zum Beispiel: 
Autoteile, Reifen, mit Kleinteilen gefüllte Säcke oder andere Behältnisse, Lumpen, Restmüll, Holzabfälle (Balken, Bret-
ter, Verschlag- oder Bauholz, Gartenzäune u.Ä.), Fenster und Türen, Laminat, Parkett, Tapetenreste, Sanitärkeramik 
(WC, Waschbecken, Einbaubadewannen usw.), Öfen, Gasflaschen, Druckbehälter, Batterien, Gartenabfälle, kompos-
tierbare Abfälle, Baureststoffe wie Teer- oder Dachpappe, Kaltanstrich, Asbestzementabfälle, Schadstoffe usw. (siehe 
auch Abfall-ABC auf Seite 11/12) Fenster und Türen sind kein Sperrmüll. Diese sollte man den Firmen, welche die 
Modernisierungsarbeiten ausführen zur Entsorgung überlassen oder die ordnungsgemäße Entsorgung selbstständig 
vornehmen bzw. zugelassenen Entsorgungsfirmen übertragen. 
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Vermittlung von sehr gut erhaltenen Möbeln, Haushaltsgegenständen, Elektrogeräten etc. 
Machen Sie mit und unterstützen Sie Personen, die in Not geraten sind bzw. über ein geringes Einkommen verfügen.

inpetto-Sozialkaufhaus
der Caritas:                       Schillerstraße 8, 98617 Meiningen                           
Öffnungszeiten:                 Dienstag:      10:00 - 16:00 Uhr
                                          Donnerstag:  10:00 - 16:00 Uhr
Kontakt:                             Tel.:               03693 442218

Das Inpetto-Sozialkaufhaus holt Ihre gebrauchten Möbel bei Interesse bei Ihnen zu Hause ab. Im Vorfeld wird dazu 
ein Besichtigungs- und Abholungstermin mit Ihnen vereinbart.
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Hinweise zur Abfallentsorgung im Landkreis Schmalkalden-Meiningen

5.2. Schrott
Zum Schrott gehören zum Beispiel:
Gegenstände und Teile aus Metall (Eisen, Aluminium, Kupfer, Messing, Zink usw.), wie z.B.: Fahrräder (ohne Be-
reifung), Rasenmäher (ohne Treib- und Schmiermittel), Töpfe, Pfannen, Kessel, Wannen, Fässer (offen und sauber), 
Heizungsteile, Dachrinnen, Rohre, Profile, Bleche, Gitterroste, Stubenöfen ohne Kacheln und Schamotte u.ä.

Nicht zum Schrott gehören zum Beispiel:
Autoteile, Fahrzeugbereifung, Kühlgeräte, Batterien, Monozellen, Öl- und Farbbehälter mit Restinhalten, geschlossene 
Fässer, ölhaltiger Schrott.

5.3. Elektro- und Elektronikaltgeräte (inkl. Altkühlgeräte)
Seit Inkrafttreten des Elektro- und Elektronikgerätegesetzes sind defekte Elektro- u. Elektronikaltgeräte getrennt zu 
erfassen, d.h. diese Geräte dürfen nicht über den Restmüll entsorgt werden.  Die Abholung (außer Photovoltaikmodule, 
Nachtspeicherheizgeräte) findet im gesamten Landkreis auf Abruf statt, d.h. die Entsorgung muss mittels Antrag (S. 
21) angemeldet werden. Weitere ganzjährige Abgabemöglichkeiten bestehen an den Wertstoffhöfen zu den jeweiligen 
Öffnungszeiten (S. 4).

Lampen (z.B. Leuchtstofflampen, Energiesparlampen, LED-Lampen usw.) werden auf den Wertstoffhöfen entgegen-
genommen oder können bei den zur Verfügung stehenden Sammelstellen abgegeben werden.  Weitere Informationen 
finden Sie unter www.lightcycle.de.

6. Batterien und Akkus
Batterien und Akkus gehören nicht in den Restmüll. Sie enthalten wertvolle Stoffe wie Zink, Stahl, Eisen, Aluminium, 
Nickel, Kupfer, Silber, Mangan und Kobalt. Geschäfte, die Batterien und Akkus verkaufen, müssen diese später auch 
wieder zurücknehmen. Die Abgabe von haushaltsüblichen Altbatterien ist somit z.B. im Supermarkt, Elektrofachhandel, 
in der Drogerie oder bei den Wertstoffhöfen (siehe Seite 4) möglich. 

Besondere Vorsicht bei lithiumhaltigen Batterien und Akkus
In den meisten elektronischen Geräten (z.B. Notebooks, Handy, Spiel- und Gartengeräten) finden sich mittlerweile 
diese Batterietypen. Meist sind sie mit einem „Li“ oder „Li-Ion“ gekennzeichnet. Um Kurzschlüsse und somit Brände 
im Haus, der Mülltonne und Sortieranlagen zu verhindern, sollten die Pole der ausgedienten Batterien/Akkus mit Kle-
bestreifen abgeklebt werden. Das Sammelgefäß (z.B. Box, Dose, Glas) für zuhause kann zusätzlich mit Sand befüllt 
werden. 

7. Verpackungen (www.muelltrennung-wirkt.de)
Gebrauchte und restentleerte Verpackungen, die nicht aus Papier, Pappe, Karton oder Glas bestehen, sind über die 
Gelbe Tonne bzw. den Gelben Sack zu entsorgen. Im Kaufpreis aller Waren, die entsprechend gekennzeichnet sind, 
steckt ein finanzieller Anteil für die Erfassung und Verwertung von Verpackungen. Industrie und Handel zahlen dafür 
Lizenzgebühren an die Dualen Systeme, welche flächendeckend eine regelmäßige Abholung gebrauchter Verkaufs-
verpackungen bei privaten Endverbrauchern gewährleisten. 

Die Abfallentsorgungsgebühr enthält keine Kosten für die Gelben Tonnen/Gelben Säcke. Der Landkreis erteilt dazu 
weder Aufträge an Entsorgungsunternehmen, noch beschafft er die Gelben Tonnen/Gelben Säcke.  

Alle Verpackungen aus Papier, Pappe oder Karton, jedoch ohne Anhaftung von Speiseresten, sind zusammengelegt 
(vor allem Kartons) über die Papiertonne zu entsorgen. Anfallende Mehrmengen können über die Wertstoffhöfe ent-
sorgt werden. 

Restentleerte Verpackungen aus Glas werden, sortiert nach den Farben Weiß, Braun und Grün über die Glascontainer 
entsorgt. In den Grünglascontainer gehören auch nicht zuordenbare Farben (z.B. blaues Glas). Die Deckel müssen 
nicht abgeschraubt werden (www.glasaktuell.de und www.was-passt-ins-altglas.de).

8. Schadstoffkleinmengen
Die mobile Schadstoffkleinmengen-Sammlung dient der Entsorgung von Schadstoffen aus privaten Haushalten und 
Gewerbebetrieben (nur für Gewerbe, die mit 80, 120 und/oder 240 Liter Restmüllbehältern angeschlossen sind) und 
wird zweimal pro Jahr nach festgelegten Terminen durchgeführt. Einmal jährlich gibt es zusätzliche Sammeltermine an 
festen Standorten, die rechtzeitig über die Presse/im Amtsblatt des Landkreises bekannt gegeben werden.

Die Standplätze des Schadstoffmobils finden Sie im Amtsblatt, in der Abfall-App oder online unter www.kwsm.de oder 
www.lra-sm.de. Schadstoffe unterliegen der Bringpflicht und werden am Sammelfahrzeug nach festgelegten Bedingun-
gen entgegengenommen.

• maximale Abgabemenge pro Abfallbesitzer: 100 kg/100 Liter
• maximale Behältergröße: 30 Liter

Alle Flüssigkeiten sind in geschlossenen und gekennzeichneten Behältern abzugeben. Welche schad-
stoffhaltigen Abfälle bei der mobilen Schadstoffsammlung abgegeben werden können, entnehmen 
Sie bitte der Seite 13. Folgende Abfälle sind ausgeschlossen: 

• schadstofffreie Latex-, Wand- und Dispersionsfarben sowie Wandputz
• Frittierfett
• Elektronikschrott
• Fahrzeugbereifung
• Munition, Sprengmittel
• radioaktive Abfälle
• leere Spraydosen
• Feuerlöscher
• Gasflaschen

Die Entsorgung von Altöl unterliegt strengen Regelungen nach der Altölverordnung. Sie sollten den Ölwechsel an Ihrem 
Fahrzeug an einer Tankstelle oder in einer Fachwerkstatt vornehmen lassen. Dabei werden Altöl und Ölfilter ordnungs-
gemäß entsorgt. Als Ausnahme können geringfügige Mengen Altöl (ca. 5 Liter) am Schadstoffmobil abgegeben werden.

Im Übrigen ist der Händler, der Öl verkauft, gesetzlich verpflichtet (§ 8 AltölV), die gleiche Menge an Altöl und 
die gebrauchten Behälter kostenlos zurückzunehmen. 

Jeder kann zur Verbesserung der Erlössituation für den Gebührenhaushalt beitragen, indem anonyme 
Sammler/Sammelstellen gemieden und ausschließlich die landkreislichen Sammlungen für die Entsorgung 
von Wertstoffen wie z.B. Schrott, Elektroaltgeräte, Altkleider usw. genutzt werden. 
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Ist Ihr Grundstück nicht anfahrbar?
Häufig wird die Frage gestellt, was zu tun ist, wenn ein 
Grundstück durch das Entsorgungsfahrzeug nicht anfahr-
bar ist. 

Ursachen dafür gibt es verschiedene, z.B. enge Straßen, 
Sackgassen, überhängender Baumbewuchs, die Be-
schaffenheit des Straßenbelages oder vorübergehende 
Baumaßnahmen. Auch ungenügend geräumte Straßen 
können im Winter dazu führen, dass ein Grundstück nicht 
anfahrbar ist.

In diesen Fällen haben die Betroffenen eine Mitwir-
kungspflicht, was sicher auch für jeden verständlich ist. 
Nur durch aktives Mitwirken kann die Entsorgung der an-
fallenden Abfälle problemlos erfolgen. 

Entsprechend der Abfallsatzung des Landkreises Schmalkalden-Meiningen sind die Abfallbehälter selbst zur nächsten 
vom Entsorgungsfahrzeug erreichbaren Stelle (befestigte Straße) zu verbringen. Die Aufstellung der Behälter muss so 
erfolgen, dass Fahrzeuge und Fußgänger nicht behindert oder gefährdet werden. 

Bei länger andauernden Baumaßnahmen sowie extremen Witterungsbedingungen bestimmen die Gemeinden/
Städte in Verbindung mit den Entsorgern die Standplätze für die Abfallbehälter bzw. für die Sperrmüllsamm-
lung. In diesen Fällen bitten wir Sie, bei der zuständigen Gemeinde/Stadt nachzufragen. 

Hinweise zu grauen Abfallsäcken und Windelsäcken
Graue Abfallsäcke sind ausschließlich für Abfälle zur Beseitigung, d.h. für Restmüll, der normalerweise über die 
Restmülltonne entsorgt wird, zu verwenden. Die Säcke mit dem Aufdruck Landkreis Schmalkalden-Meiningen können 
zusätzlich genutzt werden, wenn durch einen Mehrbedarf zeitweise das Vorhaltevolumen der Restmülltonne nicht aus-
reicht. Abgeholt werden die Abfallsäcke am Grundstück zu den Terminen der Hausmüllabfuhr. Die Gebühr für einen 
grauen Abfallsack beträgt 5,00 Euro. Die Säcke sind in nachfolgend aufgeführten Ausgabestellen erhältlich.  

Rote Windelsäcke (ermäßigt) können zusätzlich zu den Restmüllbehältern für die Entsorgung von Windeln aus Fami-
lien mit im Haushalt lebenden Kleinstkindern genutzt werden. Familien mit Kleinstkindern erhalten eine Berechtigung 
für den Erwerb von einmalig 10 Windelsäcken. Die Gebühr für einen Windelsack beträgt 2,80 Euro. 

Um die Windelsäcke zu erhalten, ist ein schriftlicher Antrag (an Kreiswerke Schmalkalden-Meiningen GmbH, Abteilung 
Service, Obertshäuser Platz 1, 98617 Meiningen) einschließlich Nachweis (Kopie der Geburtsurkunde) erforderlich. 
Die Antragstellung muss vor Beendigung des 2. Lebensjahres des Kindes erfolgen. 

Graue Windelsäcke (ermäßigt) können ebenfalls zusätzlich zu den Restmüllbehältern für die Entsorgung von Windeln 
von  pflegebedürftigen Personen mit vorliegender Inkontinenz genutzt werden. Familien mit pflegebedürftigen Personen 
erhalten eine Berechtigung für den Erwerb von 12 Windelsäcken pro Jahr. Die Gebühr für einen ermäßigten Abfallsack 
beträgt 2,80 Euro. Um die Säcke zu erhalten, ist ein schriftlicher Antrag (an Kreiswerke Schmalkalden-Meiningen 
GmbH, Abteilung Service, Obertshäuser Platz 1, 98617 Meiningen) einschließlich aktueller Nachweise (Bescheini-
gung Sanitätshaus oder Rezeptkopie über den Erhalt von Inkontinenzmaterial) erforderlich. 

Ausgabestellen für Graue Säcke und Windelsäcke: 
  1. Breitungen: Gemeindeverwaltung, Rathausstr. 24
  2. Brotterode-Trusetal: Stadtverwaltung, Rathausstr. 7 
  3. Fambach: Gemeindeverwaltung, Platz der Republik 6
  4. Floh-Seligenthal: Gemeindeverwaltung, Bahnhofstr. 4
  5. Grabfeld (OT Rentwertsh.): Gemeindeverwaltung, Bürgerbüro, Hauptstr. 28
  6. Kaltennordheim (OT Kaltensundheim): VG „Hohe Rhön“, Hauptstraße 18
  7. Meiningen: Kreisabfalldeponie, 5. Tongraben 1
  8. Meiningen: Kreiswerke/Service, Obertshäuser Platz 1
  9. Meiningen: Stadtverwaltung/Bürgerbüro, Schlossplatz 1
10. Oberhof: Stadtverwaltung, Zellaer Straße 10
11. Obermaßfeld-Grimmenthal: Außenstelle VG Dolmar-Salzbrücke, Einhäuser Str. 3
12. Rhönblick (OT Helmershausen): Gemeindeverwaltung, Marktgasse 106
13. Rosa: Gemeindeverwaltung, Roßdorfer Straße 14
14. Roßdorf: Gemeindeverwaltung, Schlossplatz 3
15. Schmalkalden: Schmalkalden Stadtreinigung GmbH, Eichenrain 15
16. Schwarza: VG „Dolmar-Salzbrücke“, Zella-Meininger-Str. 6
17. Steinbach-Hallenberg: Blumen Schwarz, Arzbergstraße 86
18. Steinbach-Hallenberg: Postfiliale Dienstleistungen & Handel, Hauptstraße 103
19. Steinbach-Hallenberg (OT Viernau): Bibliothek Viernau, Forststraße 16
20. Steinbach-Hallenberg (OT Viernau): Drogerie Tanja Nagel, Forststraße 25
21. Wasungen: Verwaltungsgemeinschaft, Markt 9/11
22. Wasungen (OT Metzels): Gemeindeverwaltung, Schulzenstraße 2
23. Wasungen: Kreiswerke/Service, Markt 4 
24. Zella-Mehlis: Postfiliale Dienstleistungen & Handel, Talstraße 79
25. Zella-Mehlis: Stadtverwaltung, Rathausstr. 4 
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Abfall-Abc
A 
Aktenordner Restmülltonne, RABA***
Altholz (aus Privathaushalt) Wertstoffhof Meiningen*
Altkleider Kleidercontainer
Altkühlgeräte Wertstoffhöfe **, Elektrosammlung
Altkühlgeräte (Übergröße) SSR GmbH in Melkers
Altmetall Wertstoffhöfe **, Schrottsammlung
Altöl Handel; Schadstoffsamml. (max. 5L)
Altpapier Papiertonne/Papiercontainer
Aluminiumdosen Gelber Sack/Gelbe Tonne
Aluminiumdeckel/-folie Gelber Sack/Gelbe Tonne
Aquarium Sperrmüllsammlung
Arznei (außer Zytostatika) Restmülltonne, ggf. Apotheke
Asbestzement Deponie MGN (gebührenpflichtig)
Asche (Holz) Kompost
Asche (Kohle) Restmülltonne 
Auslegeware Sperrmüllsammlung
Autobatterie Autohandel
Autoreifen (mit u.ohne Felgen) Autohandel/Reifenservice
Autowrack Autoverwertung

B 
Babywindeln Windelsack, Restmülltonne
Backpapier Restmülltonne 
Badewanne (Blech, Guss) Schrottsammlung
Badewanne (Acryl, Kunststoff) RABA***
Batterien (haushaltsüblich) Wertstoffhöfe **/Handel
Batterien (E-Bikes) Vertreiber von E-Bikes
Baumschnitt Kompost, Biotonne, Grünschnittplatz
Bauschaumdosen Wertstoffhöfe **/Schadstoffsammlung
Bauschutt, verwertbar Bauschuttrecyclingfirma
Bauschutt, nicht verwertbar Deponie MGN (gebührenpflichtig)
Beton/Betonständer Deponie MGN (gebührenpflichtig)
Bitumendachpappe (aus Privat) Wertstoffhof Meiningen*
Blumentöpfe (Verkaufsverp.) Gelber Sack/Gelbe Tonne
Bodenaushub Deponie MGN (gebührenpflichtig)
Bücher (ohne Einband) Papiertonne/Papiercontainer

C 
CD`s Wertstoffhöfe** 
CD Hüllen (Kunststoff) Restmülltonne
Chemikalien Schadstoffsammlung
Computer Wertstoffhöfe **, Elektrosammlung

D 
Dachrinne (Blech oder Kunststoff) Schrottsammlg. oder RABA***
Dachschindeln (asbesthaltig) Deponie MGN (gebührenpflichtig)
Dachschindeln (teerhaltig) Deponie MGN (gebührenpflichtig)

Dämmwolle Deponie MGN (gebührenpflichtig)
Disketten Restmülltonne 
Drahtglas Deponie MGN (gebührenpflichtig)
Duschbecken (Acryl, Kunstst.) RABA***
Duschwand  RABA***
DVD`s Wertstoffhöfe **
DVD Hüllen (Kunststoff) Restmülltonne 

E 
Eierkartons (Pappe) Papiertonne/Papiercontainer
Einmalspritzen Restmülltonne 
Einstreu Restmülltonne 
Einweggeschirr- u. besteck Gelber Sack/Gelbe Tonne
Elektro- u. Elektronikaltgeräte Wertstoffhöfe **, Elektrosammlung
Energiesparlampen (mit Quecksilber) Wertstoffhöfe **/Handel 
Estrich Deponie MGN (gebührenpflichtig)
Eternitplatten (asbesthaltig) Deponie MGN (gebührenpflichtig)

F 
Farbeimer (entleert) Gelber Sack/Gelbe Tonne
Farben (lösemittelfrei) ausgehärtet in Restmülltonne
Farben (lösemittelhaltig) Schadstoffsammlung
Federbetten (nicht in Säcke) Sperrmüllsammlung
Fenster Wertstoffhof Meiningen*
Fensterglas Restmülltonne 
Fernsehgeräte Wertstoffhöfe **, Elektrosammlung
Feuerlöscher  Ents. über Firmen für Brandschutz
Filme Restmülltonne 
Folien (sauber) Gelber Sack/Gelbe Tonne
Folien (verunreinigt) Restmülltonne 
Fotos Restmülltonne
Frittier- & Bratfette  Öli-Behälter
Frittier- & Bratöle (in Behältern) Öli-Behälter
Fußbodenbelag Sperrmüllsammlung

G 
Gartenabfälle Kompost, Biotonne, Grünschnittplatz
Gartenstühle (je nach Material) Sperrmüll-/Schrottsammlung
Gasentladungslampen (quecks.) Wertstoffhöfe**/Handel
Gasflaschen Handel, Schrott (ohne Ventil)
Gerätebatterien  Wertstoffhöfe**/Handel
Geschenkpapier Papiertonne/Papiercontainer
Geschirr Restmülltonne
Getriebeöl Handel
Gipskartonpl. (Kleinmengen) Deponie MGN (gebührenpflichtig)
Glas (Verpackungsglas) Glascontainer je nach Farbe
Glas (blau, schwarz, rot) Grünglascontainer
Glühbirnen/Glühlampen Restmülltonne
Granit Deponie MGN (gebührenpflichtig)
Gummi Restmülltonne

H 
Halogenlampen Restmülltonne
Handys  Wertstoffhöfe **, Elektrosammlung
Haushaltsgeräte Wertstoffhöfe **, Elektrosammlung
Heckenschnitt Kompost, Biotonne, Grünschnitt-
platz
Heliumgasbehälter (entleert) Gelber Sack/Gelbe Tonne
Holz, unbehandelt u. behandelt Wertstoffhof Meiningen*

I 
Isolierschaum ausgehärtet in Restmülltonne

J 
Jalousie (Innenbereich) Sperrmüllsammlung

K 
Kabelreste RABA***, Kleinmenge (Restmüll)
Kaltanstrich Schadstoffsammlung
Kamelitwolle Deponie MGN (gebührenpflichtig)
Kartonagen Papiertonne/Papiercontainer
Kassenbon Restmülltonne
Kataloge Papiertonne/Papiercontainer
Kinderwagen Sperrmüllsammlung
Kleintiermist Kompost
Kontoauszüge Restmülltonne
Kosmetika Restmülltonne
Kronkorken Gelber Sack/Gelbe Tonne
Küchenabfälle Kompost, Biotonne

L 
Lacke (lösemittelfrei) ausgehärtet in Restmülltonne
Lacke (lösemittelhaltig) Schadstoffsammlung
Lampen (Lichtquelle) Wertstoffhöfe**/Handel
Laminat Wertstoffhof Meiningen*
LED´s Wertstoffhöfe**/Handel
Leuchten (Gehäuse)  Sperrmüllsammlung
Leuchtstoffröhren  Wertstoffhöfe**
Lumpen Kleidercontainer

M 
Marmor (auch Möbel) Deponie MGN (gebührenpflichtig)
Matratzen Sperrmüllsammlung
Medikamente ggf. Apotheke, Restmülltonne
Metalle Schrottsammlg./Wertstoffhöfe**
Mineralfaserabfälle Deponie MGN (gebührenpflichtig)
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Motorradbatterie Handel
Möbel, Möbelteile Sperrmüllsammlung

N
Nachtspeicherheizgeräte Wertstoffhöfe** (Abbau und
 Verpackung durch Fachpersonal)
Negative Restmülltonne
Neonröhren Wertstoffhöfe**

O
Öfen (ohne Schamotte) Schrottsammlung
Öle (keine Speiseöle) Handel/Schadstoffsammlung
 (max. 30L)
Ölfässer/Öltanks (entleert) Schrottsammlung/Entsorgungsfirma
Ölfilter Handel/Schadstoffsammlung
Ölradiatoren  Wertstoffhöfe**, Elektrosammlung

P
Paneelen Wertstoffhof Meiningen*
Papier/Pappe Papiertonne/Papiercontainer
Papierhandtücher Restmülltonne
Papierservietten Restmülltonne
Papiertaschentücher Restmülltonne
Parkett Wertstoffhof Meiningen*
Pflanzenabfälle Kompost, Biotonne, Grünschnittplatz
Pflanzenschutzmittel Schadstoffsammlung 
Pflanzenschutzverpackungen Infos und Sammelstellen
 unter www.pamira.de
Photovoltaikmodule SSR GmbH in Melkers
Pinsel Restmülltonne
Plastikfolie (Verpackung) Gelber Sack/Gelbe Tonne
Plastikfolie (verschmutzt) Restmülltonne
Pool (je nach Größe) Restmülltonne/Sperrmüll
Porenbetonsteine  Deponie MGN (gebührenpflichtig)
Porzellan (je nach Menge) Restmülltonne, Dep. MGN (geb.pflichtig)
PU-Schaumdosen Wertstoffhöfe**/Schadstoffsammlung
 weitere Infos: www.pdr.de
PVC-Belag Sperrmüllsammlung

Q
quecksilberhaltige Abfälle Schadstoffsammlung

R
Radio Wertstoffhöfe**, Elektrosammlung
Rasenmäher (ohne Inhaltsstoffe) Wertstoffhöfe**, Elektrosammlung
Regenfässer (Kunststoff) Sperrmüllsammlung
Reifen (mit u. ohne Felgen) Autohandel/Reifenservice
Renovierungsabfälle Restmülltonne, Grauer Abfallsack
Resttonerbehälter Schadstoffsammlung
Ruß Restmülltonne, Grauer Abfallsack

S
Sandwichplatten RABA***
Sanitärkeramik (WC, Waschbecken) Deponie MGN (gebührenpflichtig)
Sauerkrautplatten RABA***
Sägespäne/ -mehl  Kompost, Biotonne, Komp.anlage
Schaumgummi Restmülltonne, Sperrmüllsammlung
Schraubverschlüsse Gelber Sack/Gelbe Tonne
Schrott Schrottsammlung
Schuhe (je nach Beschaffenheit) Kleidercontainer, Restmülltonne
Sicherheitsglas Deponie MGN (gebührenpflichtig)
Silikonkartuschen Gelber Sack/Gelbe Tonne
Solarflüssigkeiten Schadstoffsammlung
Spanplatten Wertstoffhof Meiningen*
Spiegelglas Deponie MGN (gebührenpfl.)
Spraydosen (leere) Gelber Sack/Gelbe Tonne
Starterbatterien Autohandel
Styropor (Verpackung) Gelber Sack/Gelbe Tonne
Styropor (aus Baubereich) Restmüllt., Grauer Abfallsack
Styropordeckenplatten Restmüllt., Grauer Abfallsack

T
Tabletten ggf. Apotheke, Restmülltonne
Tapeten Restmülltonne, Grauer Abfallsack
Teerfässer (mit Inhalt, bis 30L/30kg) Schadstoffsammlung
Teerfässer (entleert) Wertstoffhöfe**, Schrottsammlung
Teerpappe Wertstoffhof Meiningen*
Teppichböden Sperrmüllsammlung
Terrarium Sperrmüllsammlung
Tetrapacks Gelber Sack/Gelbe Tonne
Textilien Kleidercontainer
Tierkadaver Tierkörperbeseitigungsanlage
Tonerpatronen/Kartuschen Wertstoffhöfe**
Trommeleinheiten  Wertstoffhöfe**
Türen Wertstoffhof Meiningen*

U
Uhren Wertstoffhöfe**, Elektrosammlung
Unkrautbekämpfungsmittel Schadstoffsammlung

V
Vakuumverpackungen Gelber Sack/Gelbe Tonne
Verbandsmaterial Restmülltonne
Verbundverpackungen Gelber Sack/Gelbe Tonne
Verpackungsfolien Gelber Sack/Gelbe Tonne
Videokamera Wertstoffhöfe**, Elektrosammlung
Videokassetten Restmülltonne

W
Wärmezähler/ -kostenverteiler Hersteller/Messdienstleister
Waschbecken Deponie MGN (gebührenpflichtig)

Wäscheständer Schrottsammlung
Wasserfilter Restmülltonne
Wattestäbchen Restmülltonne
Weihnachtsbaum (ohne Schmuck) Kompost, Grünschnittplatz
Wellasbest Deponie MGN (gebührenpflichtig)
Wellpolyester RABA***
Werbeprospekte Papiertonne/Papiercontainer
WC Becken Deponie MGN (gebührenpflichtig)
Windeln Windelsack, Restmülltonne
Wurzeln Kompostieranlage (kostenpflichtig) 

X

Y

Z
Zeitungen/Zeitschriften Papiertonne/Papiercontainer
Zelte Sperrmüllsammlung
Zementreste Deponie MGN (gebührenpflichtig)
Ziegel Deponie MGN (gebührenpflichtig)
Zigarettenkippen Restmülltonne
Zündkerzen Restmülltonne

*  =  Anlieferung der Abfälle am Wertstoffhof Meiningen
       (Ansprechpartner siehe Seite 4, Entsorgung ist gebührenpflichtig)

**  =  Anlieferung der Abfälle an den Wertstoffhöfen 
       (Ansprechpartner siehe Seite 4, Entsorgung ist gebührenfrei)

*** = Anlieferung der Abfälle in Zella-Mehlis bei der Restabfall-
       behandlungsanlage (RABA), Am Schießstand 15
       (Entsorgung ist gebührenpflichtig)
       RABA Tel.: 03682/4788-0
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A
Abbeizmittel
Abflussreiniger
Ablauger 
Abtönfarbe (lösemittelhaltig)
Aceton
Akkus (verbraucht)
Akkusäure
Alleskleber (lösemittelhaltig)
Allzweckreiniger
Altöl (max. 5L)
Autobatterien (vorrangig über Autohandel)
Autopflegemittel

B
Backofenreiniger
Barometer (quecksilberhaltig)
Batterien (haushaltsübliche bis 500g)
Bauschaumdosen
Beizmittel
Benzin
Benzol
Bleichbäder
Bleichmittel
Bohnerwachs
Bremsflüssigkeit
Brennpaste

C
Chemielaborkästen
Chemietoilettenzusätze
Chemikalien (haushaltstypisch)
Chloroform
Chrompflegemittel

D
Desinfektionsmittel
Düngemittel

E
Enteiser
Entfroster
Enthärter
Entkalker
Entroster

Schadstoffsammlung im Landkreis Schmalkalden-Meiningen
Was kann bei der mobilen Schadstoffsammlung abgegeben werden?

F
Farben (flüssig, schadstoffhaltig)
Farbverdünner
Felgenreiniger
Fensterreiniger
Fieberthermometer (quecksilberhaltig)
Fixierbäder
Fixierer
Fleckenentferner
Fotochemikalien
Frostschutzmittel
Fungizide

G
Gartenchemikalien
Gaskartuschen (mit Restinhalt)
Geschirrspülmittel
Gifte
Glyzerin
Grillanzünder

H
Haarfärbemittel
Härter
Hartspiritus
Haushaltschemikalien
Haushaltsreiniger
Heißkleber (teerhaltig)
Heizölschlamm
Heizölreste
Herbizide
Herdputzmittel
Holzschutzmittel
Hydroxide

l
Imprägniermittel
Insektenspray
Insektizide

J
-

K
Kalkentferner
Kalkstickstoff

Kaltanstrich
Karbid (nur nach Rücksprache)
Kitte
Kittmassen (pastös)
Klebstoffe (lösemittelhaltig)
Knopfzellen (vorrangig Handel)
Kraftstoffe (verunreinigt)
Kunstharze (nicht ausgehärtet)

L
Lacke (lösemittelhaltig, nicht ausgehärtet)
Lampenöl
Lasuren
Laugen
Lederpflegemittel
Lederpflegespray
Leim
Lösungsmittel

M
Manometer (quecksilberhaltig)
Metallputzmittel
Mineraldünger
Mineralölhaltige Fette
Möbelpflegemittel
Möbelpolituren
Montageschaum
Motorreiniger
Mottenkugeln
Mottenschutzmittel
Mückenspray

N
Nagellack/ -entferner
Natronlauge
Nitroverdünnung

O
Ölbindemittel
Öle (max. 30L; aber kein Speiseöl)
Ölfilter (Entsorg. vorrangig über Handel)

Ölkanister/ -fässer (max. 30L)
Ölverunreinigte Betriebsmittel
Ölverunreinigte Lappen

P
Paraffinöl
Paraffinwachs
Perchlorethylen (PER)
Pestizide
Petroleum
Petrochemikalien
Pflanzenschutzmittel
Pflegemittel (Schuhe, Leder,Möbel)
Pilzvernichtungsmittel
Pinselreiniger
PU-Schaumdosen (Näheres unter www.
pdr.de)
Putzlappen (schadstoffgetränkt)
Putzmittel

Q
Quecksilber
Quecksilberschalter
Quecksilberthermometer

R
Rattengift
Raumspraydosen (mit Restinhalt)
Reinigungsmittel
Resttonerbehälter
Rohrreiniger
Rostfleckenentferner
Rostschutzmittel
Rostumwandler

S
Saatbeizmittel
Salmiakgeist
Säuren
Sanitärreiniger
Schädlingsbekämpfungsmittel

Schimmelvernichter
Schmiermittel (Schmieröle-Handel)
Schuhcreme 
Schwimmbadchemikalien
Seifen
Silberputzmittel
Solarflüssigkeiten
Spachtelmassen
Spiritus
Spraydosen (mit Restinhalt)

T
Teerfässer (mit Inhalt, max. 30L/30kg)
Teppichreiniger
Terpentin
Terpentinersatz
Thermometer (quecksilberhaltig)
Toner (mit Restinhalt)
Trockenbatterien (auch Handel)

U
Unkrautbekämpfungsmittel
Unterbodenschutz

V
Verdünner

W
Wachse
Waschbenzin
Waschmittel
Wasserstoffperoxid
WC-Reiniger

X

Y

Z
Zweikomponentenkleber

Maximale Abgabemenge pro Abfallbesitzer: 100 kg/100 Liter; Maximale Behältergröße: 30 Liter (außer bei Altöl). Gleiches gilt für Gewerbe, sofern diese 
mit einem 80L, 120L oder 240L Restmüllbehälter an die öffentliche Abfallentsorgung des Landkreises angeschlossen sind. Energiesparlampen, Leucht-
stoffröhren, Neonröhren, Quecksilberdampflampen, LED-Lampen usw. werden nicht bei der Schadstoffsammlung entgegengenommen. Die Entsorgung 
ist über die Wertstoffhöfe (Seite 4) möglich. Weitere Sammelstellen finden Sie im Internet unter www.lightcycle.de. 
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M
ehrw

eg bedeutet Kreislaufw
irtschaft in der Praxis. Egal, ob es die Essensbox in der Gastronom

ie, 
die M

ehrw
egflasche aus dem

 Getränkem
arkt oder der Eventbecher aus Hartplastik ist – m

it jeder 
W

iederbefüllung und Kreislaufführung können w
ertvolle Ressourcen und Energie gespart w

erden, 
die sonst in die H

erstellung einer neuen Verpackung fließen w
ürden.  

A
lternativen zu Einw

eg-Verpackungen nutzen – das kann jeder tun: 


N
ehm

en Sie Ihre eigenen Taschen, Beutel oder Tüten m
it zum

 Einkauf.


Kaufen Sie O
bst und Gem

üse lose und Fleisch, W
urst und Käse an der Theke.

Erkundigen Sie sich, ob Sie eigene Beutel und Gefäße m
itbringen können.


Genießen Sie Kaffee und M

ittagssnack im
 Café oder Im

biss.
Für unterw

egs: Fragen Sie nach, ob Sie ihr eigenes Behältnis befüllen lassen können.
 

M
ehrw

egflaschen anstatt Einw
egflaschen kaufen.

 
Einw

egflaschen: 
W

erden nach einm
aligem

 
Gebrauch zu M

üll.  
Pfand: 25 Cent.  

M
ehrw

egflaschen: 
Gibt es aus Glas und Plastik. 
W

erden gereinigt und neu 
befüllt. Pfand: 8 oder 15 Cent.  

 M
ehrw

egangebotspflicht seit 01.01.2023

Seit 1. Januar 2023 gilt die 
M

ehrw
egangebotspflicht, 

die Gastronom
en, 

Lieferdienste, Bäckereien 
u. v. m

. dazu verpflichtet, 
ihr 

kundeneigenes 
Be-

hältnis anzunehm
en oder 

ein M
ehrw

egsystem
 für 

Take-aw
ay 

anzubieten. 
W

elche der beiden Vari-
anten für den jew

eiligen 
Laden gilt, m

uss gut les-
bar und sichtbar ausge-
schildert w

erden.
Bildquelle. https://m

ehrw
eg-m

ach-m
it.de 

!
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       Eigentüm
er

       Hausverw
altung

Größe
Größe

      80 Liter Restm
ülltonne*

      80 Liter Restm
ülltonne*

    120 Liter Restm
ülltonne

    120 Liter Restm
ülltonne

    240 Liter Restm
ülltonne

    240 Liter Restm
ülltonne

  1100 Liter Restm
ülltonne

  1100 Liter Restm
ülltonne

    240 Liter Papiertonne*
    240 Liter Papiertonne*

  1100 Liter Papiertonne
  1100 Liter Papiertonne

      80 Liter Biotonne*
      80 Liter Biotonne*

    120 Liter Biotonne
    120 Liter Biotonne

    240 Liter Biotonne
    240 Liter Biotonne

    660 Liter Biotonne
    660 Liter Biotonne

* Bitte Rückseite beachten!

          Neuanm
eldung

Personenanzahl: 
zukünftig:

 Firm
eninh./Bevollm

. 

 M
iteigentüm

er

Straße, Hausnum
m

er:

Eigentüm
er 

N
am

e:

Vornam
e:

A
ntrag A

bfallentsorgung Landkreis Schm
alkalden-M

einingen

     D
atum

                  U
nterschrift Grundstückseigentüm

er/Firm
eninhaber bzw

. Bevollm
ächtigter

          Änderung

Straße, Hausnum
m

er: 

_________________________________
 _________________      ___________________________________________________________________________________

bisher:

D
atum

/Bearbeit.verm
erk Verw

altg.

Antragsteller ist:
Hausverw

alt.  
  M

iteigentüm
er

  Firm
eninh./Bevollm

.

Telefonnum
m

er:

Grundbuchblatt, Flurstück: 

Grundstückseigentüm
er / H

ausverw
altung / Firm

eninhaber bzw
. Bevollm

ächtigter (Gebührenpflichtiger):
bisher:

zukünftig: (nur bei Ä
nderung auszufüllen)

Anzahl
bis M

onat  
  Behälternum

m
er

zukünftiger Standort:  
(nur bei Ä

nderung auszufüllen)

Bei Änderung der Personenanzahl durch W
egzug bitte die neue Adresse des Verzogenen angeben (freiw

illige Angabe):

Standort der Behälter
bisheriger Standort:

O
bjekt-Nr.:

Behälterausstattung bisher: (bitte Behälternum
m

er angeben)
Behälterausstattung zukünftig:

Postleitzahl, O
rt: 

  Bem
erkungen:

H
inw

eise zu Ihren datenschutzrechtlichen Inform
ationsrechten nach der D

atenschutz-G
rundverordnung (D

SG
VO

) finden Sie auf der H
om

epage des
          Abm

eldung

Bestätigung der Gem
einde:

Anzahl

Anzahl 
 ab M

onat

Landkreises Schm
alkalden-M

einingen (w
w

w
.lra-sm

.de - auf der linken Seite unter "Schnell gefunden" - "A
bfall" anklicken).

Bitte Zutreffendes ausfüllen und den Antrag an folgende Adresse (Kreisw
erke SM

-M
G

N
 G

m
bH

, A
bteilung Service, O

bertshäuser Platz 1, 98617 
M

einingen) oder per E-M
ail an kontakt@

kw
sm

.de senden. Bei Änderungen auf dem
 Grundstück ist sow

ohl der bisherige als auch der zukünftige Standort anzugeben.
Für Rückfragen: Telefonnum

m
er: 03683 40910

Postleitzahl, O
rt: 

Kunden-Nr.:

# # # # #
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1. Hinweise für Grundstücke mit Abfällen aus

PRIVATEN HAUSHALTEN:
Restmüll: 
Auf jedem Grundstück ist gemäß Abfallsatzung durch die entsprechende Anzahl von Restmüllbehältern (RMB) zu 
gewährleisten, dass für jede auf dem Grundstück gemeldete oder lebende Person mindestens ein Behältervorhalte-
volumen von 400 Litern pro Person und Jahr zur Verfügung steht. Aus diesem Vorhaltemaß ergeben sich als Beispiel 
folgende Behältermöglichkeiten:

Personen Behältermöglichkeiten
1-5 Personen: 1 x   80 Liter RMB
6-7 Personen: 1 x 120 Liter RMB
8-10 Personen: 2 x 80 Liter RMB
11-13 Personen: 1 x 80 Liter und 1 x 120 Liter RMB
14-15 Personen: 1 x 240 Liter RMB
bis 71 Personen: 1 x 1.100 Liter RMB

Die Gebühr unterteilt sich laut Abfallgebührensatzung in eine personenbezogene Grundgebühr und in eine Leistungs-
gebühr für die Benutzung der Behälter. Die Entleerungsgebühr für Restmüll beträgt 0,0681 € pro Liter entleertes 
Behältervolumen. Hier ein Beispiel für eine Person:

Grundgebühr:  48,48 € pro Person und Jahr
Leistungsgebühr (240 L Mindestentleerungsvolumen x 0,0681 €/L): + 16,34 € pro Person und Jahr
Grundgebühr + Leistungsgebühr = Gesamtgebühr: = 64,82 € pro Person und Jahr

Die Abholung von Restmüll erfolgt alle 2 Wochen. Jeder kann selbst entscheiden, zu welchen Terminen der Behälter 
zur Entleerung bereitgestellt wird. 

Altpapier: 
Die Abholung von Altpapier erfolgt alle 4 Wochen im Holsystem, jedoch nur in den zugelassenen Altpapierbehältern 
(APB). Große Kartonagen sind zu zerkleinern, zu falten und in die Altpapierbehälter zu verbringen. Folgende Behälter-
ausstattungen sind z.B. möglich:

Personen Behältermöglichkeiten
1-4 Personen: 1 x 240 Liter APB
5-8 Personen: 2 x 240 Liter APB
9-12 Personen: 3 x   240 Liter APB
ab 20 Personen: 1 x 1.100 Liter APB oder mehrere 240 Liter APB

Mehrmengen können im haushaltsüblichen Maß an den Wertstoffhöfen und zentralen Sammelplätzen abgegeben 
werden (Bringsystem). 

Bioabfälle: 
Auf jedem anschlusspflichtigen Grundstück ist grundsätzlich für private Haushaltungen ein Bioabfallbehälter 
vorzuhalten. Die Abholung der Bioabfälle erfolgt alle 2 Wochen im Holsystem, jedoch nur in den zugelassenen Behältern:

Behältergröße: Gebühr
pro Monat:

Gebühr
pro Jahr:

Behältergröße: Gebühr
pro Monat:

Gebühr
pro Jahr:

80 Liter 5,68 € 68,16 € 240 Liter: 17,04 € 204,48 €
120 Liter 8,52 € 102,24 € 660 Liter: 46,86 € 562,32 €

Unter bestimmten Voraussetzungen ist die Befreiung vom Anschluss- und Benutzungszwang mit einem Bioabfallbehäl-
ter möglich (Antrag siehe Seite 17). Weiterhin besteht die Möglichkeit einer Behältergemeinschaft
(Antrag siehe Seite 18). 

Alle Formulare sind vollständig ausgefüllt und mit Nachweisen versehen zurück zu senden, da sich die Bear-
beitung ansonsten unnötig verzögert. Bei Befreiungsanträgen für die Bioabfallbehälter ist gleichzeitig auch 
ein vollständig ausgefüllter Änderungsantrag (Seite 15/16) beizufügen. Alle Anträge finden Sie sowohl in der 
Abfall-App, als auch im Internet unter www.lra-sm.de („Schnell gefunden“, „Abfall“, „Anträge“).

Wichtige Informationen für den Gebührenpflichtigen:
1.  Für die Gebührenbemessung ist die Anzahl der Personen und das Behältervolumen der Abfallbehälter 

maßgeblich. Die Gebührenhöhe ist der jeweils gültigen Abfallgebührensatzung zu entnehmen. 

2.  Ändert sich die Anzahl der auf einem Grundstück gemeldeten oder lebenden Personen (z. B. durch Geburt, Zuzug/
Wegzug, Ausbildung, Studium, Wehrdienst, Sterbefall usw.), so hat der Anschlusspflichtige gemäß Abfallsatzung 
diesen Umstand laut Antrag den Kreiswerken unverzüglich schriftlich mitzuteilen und je nach Vorhaltemaß eine 
Änderung des Behältervolumens vorzunehmen. Werden Verstöße gegen die Abfallsatzung festgestellt, können 
diese mit Bußgeldern geahndet werden.  

3.  Für Personen, welche sich länger als 3 zusammenhängende Monate an einem anderen Ort außerhalb des Land-
kreises anmelden oder aufhalten und dort Abfallgebühren entrichten, können auf schriftlichen Antrag und unter 
Vorlage geeigneter Nachweise vom Anschluss- und Benutzungszwang für max. 1 Jahr ab Eingang der Nachweise 
befreit werden. Vor Ablauf der Befreiungsfrist sind durch den Anschlusspflichtigen aktuelle Nachweise vorzulegen, 
da sonst die Befreiung automatisch erlischt. 

4. Die für den Erhebungszeitraum zu zahlenden Gebühren stehen zum Jahresende fest. Gebührenänderungen, die 
sich im laufenden Jahr ergeben, werden im Jahresabschlussbescheid entsprechend berücksichtigt (z. B. bei Ände-
rungen der Personen oder des Behältervolumens).

2. Hinweise für Grundstücke mit Abfällen aus anderen Herkunftsbereichen

GEWERBE:
Die Abfallgebühr unterteilt sich gemäß Abfallgebührensatzung in eine Behältergrundgebühr und Leistungsgebühr für 
Restmüll. Für Restmüllbehälter 80, 120 Liter und 240 Liter wird eine Behältergrundgebühr (inklusive der haushaltsübli-
chen Leistungen siehe Abfallfibel Seite 5) mit 4-wöchentlcher Benutzung erhoben, für Restmüllbehälter 1.100 Liter eine 
Behältergrundgebühr mit 2-wöchentlicher Benutzung (ohne haushaltsübliche Leistungen). Die Leistungsgebühr wird 
nach der Zahl der zusätzlichen Entleerungen und dem Fassungsvolumen der Restmüllbehälter bemessen. 

Restmüllbehälter Behältergrundgebühr pro Jahr 
bei 4-wöchentlicher Mindestent-
leerung in €

Behältergrundgebühr pro Jahr 
bei 2-wöchentlicher Mindestent-
leerung in €

80 Liter 155,08
120 Liter 232,63
240 Liter 465,25
1.100 Liter ------- 2.081,10

Sofern das Gewerbe mit mindestens einem Restmüllbehälter an die öffentliche Abfallentsorgung angeschlossen ist, 
kann auch eine Ausstattung mit Altpapierbehältern erfolgen (z.B. ein 80 Liter Restmüllbehälter mit einem 240 Liter 
Altpapierbehälter oder z.B. ein 120 Liter Restmüllbehälter mit zwei 240 Liter Altpapierbehälter). 
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  H

inw
eise zu Ihren datenschutzrechtlichen Inform

ationsrechten nach der D
atenschutz-Grundverordnung (D

SGVO
) finden Sie auf der 

H
om

epage des Landkreises Schm
alkalden-M

einingen (w
w

w
.lra-sm

.de – Bereich Abfallw
irtschaft). 

Absender (Grundstückseigentüm
er/Bescheidem

pfänger): 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
Telefonisch erreichbar unter: 
____________________________________   
   Kreisw

erke Schm
alkalden-M

einingen Gm
bH

 
Abteilung Service 
O

bertshäuser Platz 1 
98617 M

einingen 
   Erklärung für die Befreiung vom

 A
nschluss- und Benutzungszw

ang m
it einer Biotonne 

(gilt für N
euanm

eldungen sow
ie Änderungen) 

 Anschlusspflichtige/r: ________________________________________________________________________________________ 
 Adresse des betroffenen Grundstückes: ______________________________________________________________________ 
 O

bjektnum
m

er: __________________________________ 
Kundennum

m
er: _________________________________ 

 Personenanzahl auf dem
 Grundstück: _________________ 

 Art der Kom
postierung: 

      geschlossene Kom
postierung (Behälter) 

(ankreuzen und Foto 
 

      offene Kom
postierung (Kom

posthaufen) 
beilegen)                                           
 G

rundstücksfläche des W
ohngrundstücks in m

²: ___ ________________________ 
 G

röße der bew
irtschafteten Aufbringungsflächen, ca. in m

²: ___________________________ 
Als Aufbringungsfläche m

uss eine bew
irtschaftete Fläche von m

indestens 25 m
² pro Person auf den im

 Rahm
en der 

privaten Lebensführung genutzten Grundstücken vorhanden sein. 
(Lageplan oder Grundstückskarte beilegen und Aufbringungsflächen kennzeichnen) 
 H

ierm
it erkläre ich, dass auf dem

 o.g. Grundstück/en eine vollständige Eigenverw
ertung aller Bioabfälle 

einschließlich der Küchen- und Speiseabfälle erfolgt und keine Biotonne des Landkreises Schm
alkalden-

M
einingen benötigt w

ird. Säm
tlich anfallende Bioabfälle w

erden auf dem
/den Grundstück/en vollständig 

und fachgerecht kom
postiert und das Kom

postm
aterial verw

ertet. Ich versichere, dass keine Bioabfälle, ins-
besondere auch keine Lebensm

ittel-, Speise- und Küchenabfälle, in die Restabfallbehälter oder andere Ab-
fallbehälter entsorgt w

erden. W
eiterhin ist m

ir bekannt, dass die Bediensteten des Landratsam
tes zu Kon-

trollen berechtigt sind. 
  _________________________________________  

_____________________________________________________________ 
O

rt, Datum
 

 
 

 
 

Unterschrift Grdst.-eigentüm
er/Bescheidem

pfänger 
 N

ur vollständig eingereichte Anträge (m
it N

achw
eisen und Änderungsantrag) w

erden bearbeitet. Die Rück-
sendung des Antrages ist auch per Fax (03683 4091209) oder per E-M

ail (kontakt@
kw

sm
.de) m

öglich. 

# # # # #
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Absender (Grundstückseigentüm

er/Bescheidem
pfänger): 

____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
Telefonisch erreichbar unter:  
___________________________________________ 

Kreisw
erke Schm

alkalden-M
einingen Gm

bH
 

Abteilung Service 
O

bertshäuser Platz 1 
98617 M

einingen 

A
ntrag Behältergem

einschaft Biotonne 

H
ierm

it beantragen w
ir die Bildung einer Behältergem

einschaft. W
ir versichern das Vorliegen der Vorausset-

zungen entsprechend der Satzung.  

G
rundstückseigentüm

er/Bescheidem
pfänger 

Tonnenm
itnutzer 

Kundenum
m

er:  
  ___________________________ 

O
bjektnum

m
er:         ___________________________ 

Kundenum
m

er:  
 ___________________________ 

O
bjektnum

m
er:          ___________________________ 

N
am

e und Anschrift: 
__________________________________________ 
__________________________________________ 
__________________________________________ 
__________________________________________ 

N
am

e und Anschrift: 
__________________________________________ 
__________________________________________ 
__________________________________________ 
__________________________________________ 

O
bjekt-Adresse (Standort Biotonne): 

__________________________________________ 
__________________________________________ 
__________________________________________ 

O
bjekt-Adresse (Tonnenm

itnutzer): 
__________________________________________ 
__________________________________________ 
__________________________________________ 

Folgende Biotonne w
ird gem

einschaftlich genutzt (ankreuzen): 

   80 Liter Biotonne / Leerung alle 2 W
ochen 

120 Liter Biotonne / Leerung alle 2 W
ochen 

240 Liter Biotonne / Leerung alle 2 W
ochen 

W
ir verpflichten uns, bezüglich der nunm

ehr entstehenden Gebührenpflicht jew
eils gesam

tschuldnerisch zu haften. Als 
Behälterstandort w

ird das Grundstück des angegebenen Bescheidem
pfängers verbindlich festgelegt. W

eiterhin ver-
pflichten w

ir uns, Änderungen unverzüglich schriftlich m
itzuteilen, sofern diese den Bestand dieses Antrages betreffen 

(z.B. Grundstücksverkauf, Todesfall, veränderte N
utzung).  

_______________________________________________________ 
  D

atum
, U

nterschrift G
rdst-eig./Bescheidem

pf. 
_____________________________________________ 
D

atum
, U

nterschrift Tonnenm
itnutzer 

Rücksendung des Antrages auch per Fax (03683 4091209) oder per E-M
ail (kontakt@

kw
sm

.de) m
öglich. 

H
inw

eise zu Ihren datenschutzrechtlichen Inform
ationsrechten nach der D

atenschutz-Grundverordnung (D
SGVO

) finden Sie auf 
der H

om
epage des Landkreises Schm

alkalden-M
einingen (w

w
w

.lra-sm
.de – Bereich Abfallw

irtschaft). 

## # # #



Seite 19

B
H

S
 M

e
ta

llre
c
y
c
lin

g
 G

m
b

H
 &

 C
o

. K
G

In
d

u
strie

stra
ße

 7
 - 1

1
9
8
6
1
7
 M

e
in

in
g

e
n

 O
T
 W

a
lld

o
rf

Te
l.:           0

3
6
9
3
 / 8

9
 8

9
 - 0

E
-M

a
il:     in

fo
@

b
h

s-w
a

lld
o

rf.d
e

EN
TS

O
R

G
U

N
G

S
FAC

H
B

ETR
IEB

 gem
äß EfbV

C
O

N
T

A
IN

E
R

D
IE

N
S

T
u
n
d
 R

E
C

YC
LIN

G
H

O
F G

Ü
T

H
• Kippertransporte

• B
auschuttentsorgung

• G
ew

erbem
üllentsorgung

• Sperrm
üllentsorgung

• W
ertstofferfassung

• Schrottentsorgung

• Abriss- und Erdarbeiten

• W
interdienst

Fax 0 36 81/45 888-10
Altertal 1· 98529 SU

H
L

w
w

w.containerdienst-gueth.de
info@

containerdienst-gueth.de


SUHL 03681

4
5

8
8

8
-0

EN
TS

O
R

G
U

N
G

S
FAC

H
B

ETR
IEB

 gem
äß EfbV

C
O

N
T

A
IN

E
R

D
IE

N
S

T
u
n
d
 R

E
C

YC
LIN

G
H

O
F G

Ü
T

H
• Kippertransporte 

• B
auschuttentsorgung

• G
ew

erbem
üllentsorgung

• Sperrm
üllentsorgung

• W
ertstofferfassung

• Schrottentsorgung

• Abriss- und Erdarbeiten

• W
interdienst

Fax 0 36 81/45 888-10
Altertal 1· 98529 SU

H
L

w
w

w.containerdienst-gueth.de
info@

containerdienst-gueth.de


SUHL 03681

4
5

8
8

8
-0

Ih
r P

a
rtn

e
r fü

r Z
e

lla
-M

e
h

lis u
n

d
 U

m
g

e
b

u
n

g

3535

H
endrik K

atzenberger 
Tel. 

036947 - 52 844
O

T E
xdorf 

 
Fax 

036947 - 52 845
C

ronlachstraße 5  
M

obil 
0179 - 11 42 534

98631 G
rabfeld 

 
E

-M
ail 

K
ATG

m
bH

@
t-online.de

•  A
briss  •  Transport  •  B

etonrecycling
•  Verm

ietung von B
augeräten und A

brollcontainern
•  B

agger- und E
rdarbeiten

•  A
sbestabbau und E

ntsorgung
•  M

obile B
rechanlage

•  H
olzverladung

K
AT

GmbH

K
atzenberger

A
briss • Transport

R
ecycling G

m
bH

 
W

ir entsorgen Ihren E
lektronikschrott

zeigen S
ie Ihren K

unden,

A
nzeige online aufgeben

an
zeig

en
.w

ittich
.d

e

M
it Ih

rer A
n

zeig
e...

dass es S
ie gibt.

LW
-S

ervice auf einen K
lick:

w
w

w
.w

ittich
.d

e



B
au

m
fällu

n
g

en
 &

 G
rü

n
p

fl
eg

e

C
o

n
ta

in
e

r- u
n

d
  

E
n

trü
m

p
e

lu
n

g
sd

ie
n

st


 0160 - 90 35 80 71

N
otizen

➧
  .................................................................................................................................................................................................................................................

➧
  .................................................................................................................................................................................................................................................

➧
  .................................................................................................................................................................................................................................................

➧
  .................................................................................................................................................................................................................................................

➧
  .................................................................................................................................................................................................................................................

➧
  .................................................................................................................................................................................................................................................

-AN
ZEIG

EN
-

A
ltsto

ffh
an

d
el T

h
en

M
ario

 W
alth

er
G

ünter-R
aphael-S

tr. 10 · 98617 M
einingen

0162 3377956 · altsto
ffh

an
d

el@
o

u
tlo

o
k.d

e
w

w
w

.altsto
ffh

an
d

el-th
en

.d
e

U
n

sere L
eistu

n
g

en
:

· A
ltkleider, Textilien, S

chuhe
· A

ltpapier, Tages- und W
erbezeitungen, K

ataloge
· B

ücher je nach E
inband

· S
chrott in jeglicher F

orm
·  E

ntrüm
pelungen aller A

rt m
it A

nrechnung von 
verw

ertbaren M
aterialien

· A
ktenvernichtung nach B

D
S

G
· Transporte bis 2 t m

it K
ippanhänger

Term
in

treu
e, D

iskretio
n

 u
n

d
 Q

u
alität sin

d
 b

ei u
n

s selb
stverstän

d
lich

!

Ö
ffn

u
n

g
szeiten

:
D

ienstag  
09:30 – 12:00 U

hr
 

und 
13:00 – 17:00 U

hr
S

am
stag  

09:30 – 12:00 U
hr



Seite 21

Absender (Grundstückseigentüm
er/Bescheidem

pfänger): 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
Telefonisch erreichbar unter: 
____________________________________

Kreisw
erke Schm

alkalden-M
einingen Gm

bH
 

Abteilung Service 
O

bertshäuser Platz 1 
98617 M

einingen 

A
nforderung zur Entsorgung von Sperrm

üll, Schrott, Elektro- und Elektronikaltgeräten 
(bei m

ehreren Im
m

obilien bitte pro Im
m

obilie ein Antragsform
ular verw

enden) 

Adresse des anzufahrenden Grundstückes: 
_________________________________________________________ 

O
bjektnum

m
er: __________________________________Kundennum

m
er: _______________________________________ 

Personenanzahl auf dem
 Grundstück: ___________(Pflichtfeld) 

H
ierm

it bitte ich um
 die Abholung von: 

1.Sperrm
üll (bitte ankreuzen):

□
(bis 3 m

³, d.h. Anm
eldung zw

eim
al pro Jahr m

öglich)

□
(bis 6 m

³, Anm
eldung nur einm

al pro Jahr m
öglich)

□
(…

…
.. m

³, Überm
engen sind gebührenpflichtig, d.h. je angefangenem

 m
³ Sperrm

üll = 30,00 €)

Anzahl / Stück 
__    Schrank, Küchenschrank 

___   Bettgestell, Liege, Regal 
__    Schrankw

and, Polsterm
öbel 

___   M
atratze, Federbett 

__    Tisch, Stuhl, Teppich 
 

___   Kiste, Korb, Eim
er, Koffer, Taschen 

__    Regentonne, Kanister  
___   Kinderw

agen, Zubehör, sperriges Spielzeug 

N
icht m

itgenom
m

en w
erden z.B. Autoteile, Reifen, Sonderabfälle, Lum

pen, Bauabfälle (Fenster, Türen, 
Sanitärkeram

ik) sow
ie Kleinteile, lose, als auch in Säcken und Ähnlichem

 verpackt.   

2.Schrott:
__    m

³ bzw
. ____ m

3.Elektronikschrott (Anzahl/Stück):
__   H

aushaltsgroßgeräte (z.B. W
aschm

aschine, H
erd, M

ikrow
elle, Geschirrspüler usw

.)
__   H

aushaltskleingeräte (z.B. Toaster, Fön, Staubsauger, Bügeleisen usw
.); Inform

ations- und Telekom
m

unikationsgeräte
__   Bildschirm

e, M
onitore und TV-Geräte

4.Altkühlgeräte
__  Stück m

it _____  Liter Fassungsverm
ögen

□
bei eingeschränkter Anfahrbarkeit: Transport aller o.g. Abfälle m

it M
ulticar gew

ünscht
(2,5 m

³ einm
al pro Jahr)

Achtung: Es erfolgt keine Eingangsbestätigung. D
en Abfuhrterm

in erhalten Sie per Post von der Kreisw
erke Schm

alkalden-M
einingen 

Gm
bH

! N
ur ordnungsgem

äß ausgefüllte Anträge w
erden bearbeitet. Bei Überm

engen erfolgt die M
engenfeststellung durch den vom

 
Landkreis beauftragten D

ritten und ist bindend! Anträge, die ab 01.12. eingehen, w
erden als Antrag für das Folgejahr gew

ertet.  

_____________________ 
            _________________________________________________________ 

O
rt, Datum

 
 

Unterschrift Grdst.-eigentüm
er/Bescheidem

pfänger 
Rücksendung des Antrages auch per Fax (03683 4091209) oder per E-M

ail (sperrm
uell@

kw
sm

.de) m
öglich. 

H
inw

eise zu Ihren datenschutzrechtlichen Inform
ationsrechten nach der D

atenschutz-Grundverordnung (D
SGVO

) finden Sie auf 
der H

om
epage des Landkreises Schm

alkalden-M
einingen (w

w
w

.lra-sm
.de – Bereich Abfallw

irtschaft). 

# # # # #
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Absender (Grundstückseigentüm
er/Bescheidem

pfänger): 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
Telefonisch erreichbar unter:  
___________________________________________ 

Kreisw
erke Schm

alkalden-M
einingen Gm

bH
 

Abteilung Service 
O

bertshäuser Platz 1 
98617 M

einingen 

A
ntrag zur Selbstanlieferung von Sperrm

üll an den W
ertstoffhöfen 

oder der Restabfallbehandlungsanlage Zella-M
ehlis 

Adresse des betroffenen Grundstückes: _______________________________________________________________________ 

O
bjektnum

m
er:  

 
 

_______________________________________________________________________ 

Kundennum
m

er: 
 

 
_______________________________________________________________________ 

Personenanzahl auf dem
 Grundstück: 

________ (Pflichtfeld)  

H
ierm

it beantrage ich die einm
alige Anlieferung von Sperrm

üll an den Abfallentsorgungsanlagen des Land-
kreises Schm

alkalden-M
einingen: 

Angeliefert w
ird (bitte ankreuzen): 

    Sperrm
üll bis zu 3 m

³ (entspricht circa 450 Kilogram
m

) 
       (M

ir ist bekannt, dass sich durch die selbstständige Anlieferung des Sperrm
ülls die Abholm

enge am
 Grund-      

       stück um
 3 m

³ reduziert.)   

  Sperrm
üll bis zu 6 m

³ (entspricht circa 900 Kilogram
m

)  
       (M

ir ist bekannt, dass durch die selbstständige Anlieferung die Abholung von Sperrm
üll am

 Grundstück    
       gänzlich entfällt.)   

Die Sperrm
üllanlieferung erfolgt durch H

err/Frau: _______________________________________________________________ 

Achtung: 
Es erfolgt keine Eingangsbestätigung. Die Berechtigung zur Anlieferung erhalten Sie von der Kreiswerke 
Schm

alkalden-M
einingen Gm

bH
! Bei der Anlieferung hat sich die anliefernde Person auszuw

eisen. Angelieferte 
Überm

engen w
erden nach der Gebührensatzung für Abfallentsorgungsanlagen nachberechnet.  

_____________________ 
________________________________________________________________ 

O
rt, Datum

 
 

Unterschrift Grundstückseigentüm
er/Bescheidem

pfänger 

Rücksendung des Antrages auch per Fax (03683 4091209) oder per E-M
ail (sperrm

uell@
kw

sm
.de) m

öglich. 

H
inw

eise zu Ihren datenschutzrechtlichen Inform
ationsrechten nach der D

atenschutz-Grundverordnung (D
SGVO

) finden Sie auf 
der H

om
epage des Landkreises Schm

alkalden-M
einingen (w

w
w

.lra-sm
.de – Bereich Abfallw

irtschaft). 

# # # # #
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